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Ausscheiden aus dem PKGr – eA

IM NAMEN DES VIM NAMEN DES VOLKESOLKES

In dem VIn dem Vererfahrfahrenen
überüber

den Antrden Antrag fag festzustelestzustellen,len,

dass der Antragsteller in seinen Rechten als Abgeordneter des Deutschen Bundesta-
ges dadurch verletzt worden ist, dass er nach dem Verlust des Fraktionsstatus der
LINKEN aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) ausgeschlossen wurde
und damit eine eindeutig persönliche Wahl durch das Plenum des Bundestages de
facto für ungültig erklärt worden ist und ihm in diesem Zusammenhang auch jegli-
che Rechtsmittel dagegen verwehrt worden sind, weil er bis zum heutigen Tag kei-
ne förmliche Information dazu erhalten habe, weder von der Bundestagspräsiden-
tin noch von der Bundestagsverwaltung, also keinen Bescheid, keinen Beschluss,
kein Protokoll irgendeiner Entscheidung – von wem auch immer (also Ältestenrat,
Präsidium oder Präsidentin) –, gegen den/die der Antragsteller Rechtsmittel oder
auch nur Widerspruch hätte einlegen können

Antragsteller: Dr. André Hahn, MdB,
Platz der Republik 1, 11011 Berlin,

Deutscher Bundestag,
„vertreten durch die Präsidentin Bärbel Bas, MdB bzw. hilfsweise ge-
gen den Bundestagsdirektor Staatssekretär Michael Schäfer“,

Antragsgegner:

Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums Dr. Konstantin
von Notz, MdB,

und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

hier: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat -

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter
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Vizepräsidentin König,

Maidowski,

Langenfeld,

Wallrabenstein,

Fetzer,

Offenloch,

Frank,

Wöckel

am 21. Februar 2024 beschlossen:

Der AntrDer Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anorag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wirdnung wird vd vererworworffen. Er isten. Er ist
unzulässig, weil die Vunzulässig, weil die Vororaussetzungen des §aussetzungen des § 32 Absatz32 Absatz 1 Bundesv1 Bundesvererfassungs-fassungs-
gerichtsgesetz nicht in einer den Anfgerichtsgesetz nicht in einer den Anfororderungen des §derungen des § 23 Absatz23 Absatz 1 Satz1 Satz 22
BundesvBundesvererfassungsgerichtsgesetz genügenden Wfassungsgerichtsgesetz genügenden Weise dareise dargelegt sind. Es istgelegt sind. Es ist
nicht hinrnicht hinreichend dareichend dargetan, dass der Antrgetan, dass der Antrag in der Hauptsache weder vag in der Hauptsache weder vonon
vvornherornherein unzulässig noch offein unzulässig noch offensichtlich unbegründet wensichtlich unbegründet wäräre (ve (vgl.gl.
BBVVererfGEfGE 160, 191 <203 Rn.160, 191 <203 Rn. 32> – 2G+-Regel bei Gedenk32> – 2G+-Regel bei Gedenkstunde des Deut-stunde des Deut-
schen Bundestages – eA). Der Antrschen Bundestages – eA). Der Antragstelagsteller zeigt die behauptete Rechtsvler zeigt die behauptete Rechtsver-er-
letzung unter Beletzung unter Beachtung der vachtung der vom Bundesvom Bundesvererfassungsgericht entwickelfassungsgericht entwickeltenten
Maßstäbe nicht substantiierMaßstäbe nicht substantiiert auft auf. Er legt lediglich die Meinungsv. Er legt lediglich die Meinungsvererschieden-schieden-
heiten zwischen ihm und den Antrheiten zwischen ihm und den Antragsgegnern in Bezug auf die Aagsgegnern in Bezug auf die Auslegunguslegung
des §des § 2 Absatz2 Absatz 4 Gesetz über die parlamentarische K4 Gesetz über die parlamentarische Kontrontrololle nachrichten-le nachrichten-
dienstlicher Tdienstlicher Tätigkeit des Bundes darätigkeit des Bundes dar. Hingegen f. Hingegen fehlehlt es an At es an Ausführungenusführungen
dazu, ob und inwieweit seine Mitgliedschaft in dem Pdazu, ob und inwieweit seine Mitgliedschaft in dem Parlamentarischenarlamentarischen
KKontrontrolollgrlgremium Temium Teil derjenigen Rechte ist, die aus seinem dureil derjenigen Rechte ist, die aus seinem durch Arch Artikeltikel 3838
AbsatzAbsatz 1 Grundgesetz gew1 Grundgesetz gewährleisteten Abgeorährleisteten Abgeordnetenstatus fließen (vdnetenstatus fließen (vgl.gl.
hierzu nur Bhierzu nur BVVererfGEfGE 160, 368 <381 ff160, 368 <381 ff. Rn.. Rn. 43 ff43 ff.> m.w.> m.w.N. – W.N. – Wahl eines Vize-ahl eines Vize-
prpräsidenten des Bundestages).äsidenten des Bundestages).

König Maidowski Langenfeld

Wallrabenstein Fetzer Offenloch

Frank Wöckel
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